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FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2008

1. Beschlussfassung
Die Verbandsversammlung des AZV 
Götzenthal hat in ihrer Sitzung am 
28.10.09 den Beschluss über die Fest-
stellung des Jahresabschlusses 2008 
gefasst und bestimmt, dass der Jahres-
überschuss in Höhe von 147.742,37 € 
auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2. Prüfung des Jahresabschlusses
Die Verhülsdonk & Partner GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/ Steu-
erberatungsgesellschaft, hat die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2008 mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk vom 02.07.09 abgeschlossen. Der 
vollständige Jahresabschluss hat fol-
genden Bestätigungsvermerk:
„Wir haben den Jahresabschluss – be-
stehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht des Abwasserzweck-
verbandes Götzenthal, Meerane, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2008 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den ergänzenden landes-
rechtlichen Regelungen liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertre-
ter des Abwasserzweckverbandes. Un-
sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresab-
schluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht ab-
zugeben.
Wir haben unsere Jahresabschluss-
prüfung nach § 317 HGB und § 110 
SächsGemO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 

festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld des Abwasserzweckverbandes 
sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für 
die Angaben in Buchführung, Jahresab-
schluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der gesetzlichen Vertreter sowie 
die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine hinreichend siche-
re Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwen-
dungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-
nisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung und vermittelt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge des Abwasserzweckverbandes. Der 
Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Abwasserzweckverbandes und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.“

Chemnitz, den 02. Juli 2009  
 
Verhülsdonk & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Schell       gez. Stranzenbach
Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüfer 
  

3. Auslegung
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt werden in der Zeit vom 19.11. 
bis 27.11.2009 für den Zeitraum von 
sieben Arbeitstagen am Sitz des AZV 
Götzenthal, Crotenlaider Weg 77, 
08393 Meerane, im Betriebsgebäu-
de der Kläranlage ausgelegt. Das Be-
triebsgebäude der Kläranlage Meerane 
ist über die zweite Zufahrt Hainichen 
Nr. 13 a, 04639 Gößnitz, erreichbar.

Die Auslegung erfolgt während der üb-
lichen Geschäftszeiten:
Mo, Mi, Do
 09.00 – 12.00 Uhr und
 14.00 – 15.30 Uhr
Di 09.00 – 12.00 Uhr und 
 14.00 – 18.00 Uhr
Fr 09.00 – 12.00 Uhr.
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BEREITSCHAFTSDIENST

Regionaler Zweckverband 
Wasserversorgung

Bereich Lugau-Glauchau
Telefon 03763/ 405 405

Abwasserzweckverband 
Götzenthal

Telefon 0172/ 371 47 51

1. ÄNDERUNG DES ABWASSERBESEITIGUNGS-
KONZEPTES MEERANE

VERBANDSVERSAMMLUNG

Am DONNERSTAG, 10.12.2009, fi ndet um 19.00 Uhr im Betriebsgebäude der Klär-
anlage Meerane, Hainichen Nr. 13 a, 04639 Gößnitz, eine öffentliche Verbandsver-
sammlung statt.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1.Bestimmung der Urkundspersonen
2. Protokollkontrolle
3. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Verbandsversammlung
4. Beschluss (Nr. 09/) zum Wirtschaftsplan 2010/ 2011
5. Sonstiges       

gez. Prof. Dr. Ungerer (Verbandsvorsitzender)Die Verwaltung des AZV Götzenthal 
bleibt in der Zeit vom 23.12.2009 bis 
zum 01.01.2010 geschlossen. 

In Havariefällen erreichen Sie natürlich 
unseren Bereitschaftsdienst wie gewohnt 
unter der Tel.-Nr. 0172 - 37 14 751.

Bitte denken Sie daran:
Am 30.11.2009 wird der letzte Abschlag für die laufenden Abwassergebühren 2009 
zur Zahlung fällig.

Die Verbandsversammlung des AZV Götzenthal hat in ihrer Sitzung am 28.10.09 fol-
gende Änderungen für das Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) Meerane beschlos-
sen.

Fuchsberg
Für die Entwässerung des Stadtgebietes Fuchsberg wurden im Rahmen des ABK 
Meerane zusätzliche Varianten für einen zentralen Anschluss untersucht. Für die Vari-
ante Einzellösungen mittels KKA wurde außerdem eine schrittweise Erneuerung des 
vorhandenen Kanalnetzes am Fuchsberg mit vorgesehen.
Im Ergebnis stellt sich die Variante eines zentralen Anschlusses an das vorhandene 
Kanalsystem mittels Stauraumkanal als die wirtschaftlichste Lösung dar.

Als Vorzugsvariante für das Stadtteilgebiet Fuchsberg wurde deshalb der zentrale 
Anschluss an das vorhandene Kanalsystem in der Forststraße mittels Stauraumkanal 
festgelegt.

Seiferitz
Im bisherigen ABK wurde der Ortsteil Seiferitz als dezentral ausgewiesen, da bei dem 
Anschluss der Grundstücke an die ursprünglich geplante Druckleitung mit techni-
schen Problemen gerechnet wurde.
Aufgrund der tatsächlichen Verlegung des Sammlers in Seiferitz im freien Gefälle, 
ist jedoch ein unproblematischer Anschluss der Grundstücke der Zwickauer Straße 
möglich. Insofern kann unter Beachtung des Anschluss- und Benutzungszwanges die 
zentrale Anbindung der Grundstücke erfolgen. Der Ortsteil Seiferitz wurde im ABK 
als zentral anzuschließendes Gebiet ausgewiesen.
Ausnahmen hiervon bilden 3 Einzelgrundstücke, die über 30 m von der Straße ent-
fernt bzw. auf der gegenüberliegenden Bachseite liegen. Die Einzelgrundstücke
– Zwickauer Straße 113,
– Zwickauer Straße 115,
– Zwickauer Straße 130 a
wurden deshalb in die Liste der dauerhaft dezentral zu entsorgenden Einzelstand-
orte aufgenommen.

Der Entwurf der Haushaltssatzungen mit 
Wirtschaftsplan des AZV Götzenthal 
für die Jahre 2010 und 2011 wird gem. 
§ 58 des Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. 
August 1993 (SächsGVBl. S. 815, ber. S. 
1103), zuletzt geändert durch Art. 4 des 
Gesetzes vom 26.06.2009 (SächsGVBl. 
S. 323, 325) i.V.m. § 13 der Verbands-
satzung des AZV Götzenthal und § 76 
der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 18.03.2003 (SächsGVBl. S. 55, 
159), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 26.06.2009 (SächsGVBl. 
S. 323, 325), öffentlich ausgelegt.
Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 
19.11. bis 27.11.2009 am Sitz des Ver-
bandes, Crotenlaider Weg 77, 08393 
Meerane, im Betriebsgebäude der Klär-
anlage zu jedermanns Einsicht. Das Be-
triebsgebäude der Kläranlage Meerane 
ist über die zweite Zufahrt Hainichen Nr. 
13 a, 04639 Gößnitz, erreichbar.

Die Einsichtnahme ist zu folgenden Zei-
ten möglich: 
Mo, Mi, Do  09.00 – 12.00 Uhr und  
  14.00 – 15.30 Uhr
Di  09.00 – 12.00 Uhr und  
  14.00 – 18.00 Uhr
Fr   09.00 – 12.00 Uhr.

Einwohner und Abgabenpfl ichtige des 
Verbandsgebietes können bis zum Ablauf 
des siebten Arbeitstages nach dem letzten 
Tag der Auslegung Einwendungen gegen 
den Entwurf erheben.

ENTWURF WIRTSCHAFTS-
PLAN 2010/ 2011

BETRIEBSRUHE

ZAHLUNGSERINNERUNG


